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Vorrede zur zweiten Auflage. 

Das Lehrbuch des Zivilprozefsrechts  hat eine wesentlich ver-
änderte Gestalt erhalten müssen, um zum zweitenmal vor die 
Öffentlichkeit  treten zu können. 

Bei seinem ersten Erscheinen im Jahre 1898 lag aufser dem 
zweibändigen Werk des greisen Julius Wilhelm Planck eine ab-
schliefsende systematische Darstellung unseres Reichsprozefsrechts 
in breiterem Rahmen überhaupt noch nicht vor. Auch der 
ehrwürdige Meister der deutschen Prozefswissenschaft,  der seit-
dem aus dem Leben geschieden ist, hatte bei aller Gediegenheit 
seiner historisch-dogmatischen Schulung und bei aller Fülle seines 
reifen und feinen Verständnisses für das praktische Rechtsleben 
ein Bild der deutschen Zivilrechtspflege, wie sie sich auf der 
Grundlage unsers grofsen Reichsgesetzes wirklich gestaltet hatte, 
nicht mehr entwerfen können. So war ich damals darauf angewiesen, 
die verschiedenen Elemente des Stoffs,  Rechtsgeschichte und Ge-
setzeskritik, Dogmatik und Kasuistik, ohne eine gröfsere  Vor-
arbeit aus dem Rohen zu einem System zu verarbeiten, und es 
ergab sich ganz von selbst, dafs das Buch in Formulierung und 
Anordnung unfertig und unausgeglichen blieb. Es spiegelte nicht 
das Ganze des Zivilprozesses ab, sondern „disiecta membra", wie 
ein übrigens wohlwollender Kritiker, Eccius, ganz zutreffend  ur-
teilte. Vor allem aber war im Ringen mit den Schwierigkeiten 
einer einigermafsen anschaulichen und doch auch logisch »kon-
sequenten und erschöpfenden Systematisierung, im Streben nach 
Vermittlung zwischen der öffentlichrechtlichen  und privatrecht-
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liehen Seite der prozessualistischen Gedankengänge die Würdi-
gung des neuen Zivilrechts ganz verabsäumt worden, das vom 
Bürgerlichen Gesetzbuch damals soeben erst geschaffen  worden 
war, während die Ergänzungen der Prozefsordnung selbst, die im 
Jahre des Erscheinens in der Novelle veröffentlicht  wurden, nur 
nachtragsweise berücksichtigt werden konnten. 

Inzwischen hat sich die Sachlage sehr viel günstiger gestaltet. 
Die Judikatur, vor allem die neue Praxis des Reichsgerichts, und 
die fortschreitende  Vertiefung der Kommentarienliteratur haben 
das junge Reichszivilrecht und das ältere Prozefsrecht  mit 
Energie zu verschmelzen begonnen. Diese Arbeit hatte ich 
jetzt vor Augen. Ich genofs zudem das besondere Glück, durch 
meine Mitarbeiterschaft  am Freiburger Landgericht den Ver-
schmelzungsprozefs selbsttätig mitbeobachten zu können und mich 
dabei seitens meiner richterlichen Kollegen des erfahrensten  Rats, 
der liebenswürdigsten und vielseitigsten Anregung zu erfreuen, 
für die ich ihnen an dieser Stelle kaum ein angemessenes Wort 
des Dankes sagen kann. Aufserdem hat aber innerhalb des letzten 
Jahrzehnts auch die systematische Behandlung des Prozefsrechts, 
wenn auch etwas einseitig nach der materiellrechtlichen Seite des 
Prozesses hin, einen bemerkenswerten Aufschwung genommen; 
nicht nur eine Reihe sehr wertvoller Monographien, sondern auch 
mehrere bedeutende Gesamtdarstellungen haben über die Grund-
fragen des Prozesses aufklärendes Licht verbreitet. So konnte 
ich mich im Bestreben, das System zu vereinfachen und abzurunden, 
diesmal in viel gröfserem Umfang an fremden Anschauungen be-
lehren und korrigieren. Um die veränderte Anlage des Buchs, 
das vor allem aus Rücksichten des Unterrichts in zwei Absätzen 
erscheint, noch vor seinem im Laufe dieses Sommers erfolgenden 
Abschlufs von vornherein überschaubar zu machen, habe ich 
bereits der ersten Hälfte eine vollständige Inhaltsübersicht bei-
gegeben. 

In den Hauptpunkten war ich bemüht, den Charakter des 
Buchs so zu erhalten, wie er gewesen ist. 

Soll sich die Grenze zwischen systematischer und exegetischer 
Darstellung, zwischen Handbuch und Kommentar nicht verflüchtigen, 
soll ein System in erster Linie über die Berührungspunkte der 
kasuistischen Einzelfragen mit den historischen und dogmatischen 
Grundgedanken unterrichten und den grofsen Zusammenhang der 
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Teile betonen, so darf  es mit den Einzelheiten der Literatur und 
Rechtsprechung nicht überlastet werden. Es konnte also nach wie 
vor nur eine Auswahl der in unserm theoretischen und praktischen 
Rechtsleben gärenden Gedanken gegeben werden, und die ge-
rechte und zweckmäfsige Auslese machte vielleicht den schwie-
rigsten Teil meiner diesmaligen Aufgabe aus. 

Vor allem aber wurde nach wie vor auf ein andres Gewicht 
gelegt. Die Tiefe und Vielseitigkeit unsrer Kommentare ist gegen 
früher  so sehr gestiegen, dafs sie der Systematik, soweit diese nur 
das Verständnis des geltenden Rechts erschliefsen soll, auch in den 
prinzipiellen Fragen in grofsem Umfang die Arbeit abzunehmen 
begonnen haben. Um so mehr mufs sich aber nun die systematische 
Literatur der Aufgabe unterziehen, mit der Anleitung zum wissen-
schaftlichen Anwenden des positiven Rechts die Einführung in 
eine besonnene Gesetzeskritik, in die für eine Fortentwicklung 
unsers Rechts mafsgebenden Gedanken zu verbinden. Es ist 
nicht mehr zu besorgen, eine solche Verbindung werde zu Un-
klarheit und Verwirrung der Aufgabe führen, die klare Aus-
prägung der von der lex lata gegebenen Rechtsbegriffe  und Rechts-
sätze könne von subjektiven Räsonnements wieder überwuchert 
werden, obwohl diese krankhafte Erscheinung, die Begleitfolge 
der Reformperiode  des 19. Jahrhunderts, auch heute noch gerade in 
der Prozefswissenschaft  an manchen schriftstellerischen  Typen vor-
kommt. Im allgemeinen ist der Bestand und die Tradition des 
positiven Rechts heute so gesichert, dafs sich neben der Dar-
legung des Gesamtcharakters und der Einzelinstitute unseres 
geltenden Gerichtsverfahrens  eine fortlaufende  kritische Stellung-
nahme wohl rechtfertigen  läfst. Aus diesem Grunde habe 
ich den geschichtlichen und rechtsvergleichenden Unterbau, auf 
den ich die Darstellung von Anfang an gestützt hatte, nicht 
nur beibehalten, sondern noch weiter auszubauen gesucht, obwohl 
die Systematiker, die inzwischen hervorgetreten sind, mir darin 
zu meinem Bedauern nicht gefolgt sind. Ich halte ihn fortgesetzt 
für unentbehrlich. Nicht als ob ich mich dem Wahne hingeben 
möchte, dafs es ausführbar  sei, in so engem Rahmen ein einiger-
mafsen erschöpfendes Bild der Entwicklung unsres Zivilprozesses 
im Sinne der deskriptiven Rechtsgeschichte zu liefern. Aber das 
wird sich behaupten lassen, dafs nur ein Einblick in die ver-
schiedenen charakteristischen Grundformen der historisch ge-
wordenen Prozefsrechte  so viel Kapital an Erfahrung  erschliefst, 
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wie erforderlich  ist, um den Wert des geltenden Rechts unvor-
eingenommen zu beurteilen. Nur die geschichtliche Vorbereitung 
ermöglicht es insbesondere, das System des Zivilprozesses in der 
Weise zur Darstellung zu bringen, dafs der Betrachter sich den 
Prozefs als ein Produkt der Lebens- und Verkehrsbedürfnisse  und der 
damit verflochtenen Lebensanschauungen vor Augen stellen kann. 
Für die moderne Systematik dürfte es doch vor allem andern 
darauf ankommen, jene alteingewurzelte Methode der Betrachtung 
eines Rechtsstoffs  zu überwinden, die mit abstrakten Obersätzen, 
mit „Definitionen" beginnt, um daraus die einzelnen positiven 
Rechtssätze als Folgerungen abzuleiten. In Wahrheit stellen sich 
die axiomartigen Leitgedanken selbst erst als Ableitung aus den 
Einzelsätzen dar, nur dafs sich in sie allzuleicht willkürlich-
naturrechtliche Beisätze des subjektiven Schilderers einmischen. 
Die stete Fühlung mit der Geschichte ermöglicht es, statt solcher 
axiomatischen Darstellung eine kritisch-vergleichende eintreten 
zu lassen, — eine biologische, möchte man versucht sein 
zu sagen, wenn nicht naturwissenschaftliche Analogien heute 
anrüchig und leicht mifsverständlich wären. Für den Zivilprozefs 
speziell läfst sich nur so die in diesem Stoff  verborgen liegende, 
aber bedeutsame Masse öffentlich-rechtlicher  Gedanken ver-
anschaulichen, die unsre Prozefswissenschaft  ohnehin von jeher 
hat zu kurz kommen lassen, und die durch das Erscheinen des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs und die erneute Betonung der privat-
rechtlichen Beziehungen des Prozefsrechts,  die es zur Folge 
hatte, mehr als billig wieder in den Hintergrund gedrängt 
worden sind. 

In den Augen des Kundigen werden gerade diese Bestrebungen 
nicht als müfsig erscheinen. Denn tatsächlich ist die Lage 
unsers nationalen Prozefsrechts  bedrohlich genug. In allen 
seinen wesentlichen Teilen hat es Not, seinen Kredit in der 
öffentlichen  Meinung gegen den Vergleich mit gefährlichen Kon-
kurrenten zu wahren, gegenüber der routinemäfsigen Bequemlich-
keit des englischen und französischen An waits Verfahrens  ganz 
ebenso wie gegenüber der polizeistaatlich-konzentrierenden Tendenz 
des österreichischen Rechts, die das Machtgefühl des richterlichen 
Beamtentums in so bedenklicher Weise zu steigern geeignet ist. 
Angesichts dieser Strömungen kann ich auch heute nur auf die 
Worte zurückkommen, mit denen ich seinerzeit die Vorrede zur 
ersten Auflage abschlofs. Eine aussichtsreiche Abwehr kann 



Vorrede zur zweiten Auflage. 

allein durch die richtige Beleuchtung des Vorhandenen und seines 
innern Werts geführt  werden. Schon in den jüngeren Juristen 
gilt es die Einsicht zu erwecken, wieviel an gesunder Lebens-
beobachtung und Menschenberechnung in unsern Normen der Ge-
richtsverfassung  und der Parteitätigkeit, in unserm Beweisrecht, 
in Rechtsmittelsystem und Vollstreckungsordnung enthalten ist. 

F r e i bü rg , Ostern 1906. 

Vorrede 
zur neuen Ausgabe der zweiten Auflage. 

Buchhändlerische Rücksichten bringen es mit sich, daß der 
neue Rechtsstoff,  den die Novellengesetzgebungen der Jahre 1909 
und 1910 auf dem Gebiet des Zivilprozeßrechts geschaffen  haben, 
dem Lehrbuch zunächst in Form eines Nachtrags angegliedert wird, 
wie sich dies Verfahren  schon durch die Ergänzung der ersten 
Auflage nach dem Erscheinen der Zivilprozeßnovelle von 1898 
bewährt hatte. Aber die gesonderte Darstellung läßt sich auch 
diesmal aus inneren Gründen rechtfertigen.  Die jüngsten Novellen, 
besonders die erste, die „Amtsgerichtsnovelle", wollen nicht nur 
Änderungen verbesserungsbedürftiger  Einzelteile der Gerichts-
verfassung und des Verfahrens  unserer Zivilrechtspflege bringen. 
Sie führen in das Zivilprozeßrecht neue Grundgedanken ein, 
wenn auch vorläufig nur andeutend und ausprobend, nicht grund-
sätzlich ausbauend. Ihr Geist ist ein wesentlich anderer als der, 
von dem die noch in Geltung stehenden Hauptgesetze, Gerichts-
verfassungsgesetz und Zivilprozeßordnung, getragen sind. So ist 
es für eine systematische Darstellung, die in erster Linie die 
geschichtlichen Zusammenhänge der prozessualen Rechtsgedanken 
anschaulich machen möchte, nicht unangemessen, dieses Kind ver-
änderter Stimmungen und sein Verhältnis zu den Schöpfungen der 
alten Zeit in selbständigem Rahmen vorzuführen. 

F r e i b u r g , Juli 1910. 
Riehard Schmidt. 
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Erläuterung der Abkürzungen. 
Soweit bei den einzelnen Mater ien Schr i f ten n u r m i t dem Namen des Verfassers  u n d dem 
H inwe is „a. a. 0 . u oder ähn l i chen Abkü rzungen z i t i e r t s ind , beziehen s ich derar t ige Z i ta te 
auf die zu An fang der Paragraphen zusammengestel l te L i t e ra tu r . A l s ständige A b -
kürzungen für Gesetze, Ze i tschr i f ten, Pr f t jud iz iensammlungen, E inze lschr i f ten werden n u r 

die nachfo lgend bezeichneten verwer te t . 

A.G. = Ausführungsgesetz. 
A.G.O. = Allgemeine Gerichtsordnung für die preufsischen Staaten. 
A.L.R. = Allgemeines Landrecht für die preufsischen Staaten (auch 

preufs. L.R.). 
Beitr. = Gruchots Beiträge zur Erläuterung des deutschen Rechts, hrsg. 

von Küntzel, Eccius, Jaeckel (vgl. S. 149). 
Bethmann-Hollw. = v. Bethmann-Hollweg, Der Civilprozefs des gem. Rechts 

in geschichtlicher Entwicklung (vgl. S. 86 A. 1. 37). 
B.G.B. = Bürgerliches Gesetzbuch. 
C.A. oder civ. A. = Archiv für die civilistische Praxis. 
Dernburg, Pand. = Dernburg, Das bürgerliche Recht des deutschen Reichs 

und Preufsens, Bd. I—Y (2., bez. 3. Aufl.). 
E.G. — Einführungsgesetz. 
Fitting = Fitting, der Keichszivilprozefs, 11. Aufl., 1903. 
G.od.Ges.= Gesetz. 
Gaupp oder Gaupp-Stein = Gaupp, Kommentar zur Z.P.O. 2. Aufl. 1892, von 

Stein in 8./9. Aufl. herausgegeben, 1906. 
G.K.G. = Gerichtskostengesetz. 
Geb.O. = Gebührenordnung. 

f. G.Y.  = für Gerichtsvollzieher, 
f. Z.S. = für Zeugen und Sachverständige, 
f. R.A. = für Rechtsanwälte. 

Grünh. Z. = Zeitschrift  für das Privat- und öffentliche  Recht der Gegenwart, 
hrsg. von Grünhut. 

G.V.G. = Gerichtsverfassungsgesetz. 
H.E. = Entwurf einer allgem. Z.P.O. für die deutschen Bundesstaaten 

(Hannöverscher Entwurf,  vgl. S. 106). 
Hellwig = Hellwig, Lehrbuch des deutschen Zivilprozefsrechts,  Bd, I , 1903, 

Bd. I I , 1907 (nach Abschlufs dieses Lehrbuchs erschienen). 
H.G.B. = Handelsgesetzbuch. 
J.W. = Juristische Wochenschrift. 
J.M.B1. = Justizministerialblatt. 
J.R.A. = Jüngster Reichsabschied. 
J.Z. = Deutsche Juristenzeitung, begr. von Laband, Stenglein, Staub, — 

hrsg. v. Laband, Hamm, Heinitz. 
Kleinfeller = Kleinfeller,  Lehrbuch des deutschen Z.P.R., 1905. 
K.O. = Konkursordnung. 
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N.E. = Entwurf  einer Zivilprozefsordnung für den Norddeutschen Bund 
(Norddeutscher Entwurf,  vgl. S. 106). 

O.A.G. = Oberappellationsgericht. 
O.L.G. = Oberlandesgericht. 
Petersen-Anger = Petersen, Remelé u. Anger, Kommentar zur Z.P.O., 5. Aufl., 

1904. 
Planck = Planck, Lehrbuch des Civilprozefsrechts,  2 Bde., 1886 ff. 
Plen. = Plenarentscheidung. 
P.O. = Prozefsordnung. 
Prot. = Protokolle der Justizkommission des Reichstags. 
Pr.R. = Privatrecht. 
R.A.O. = Rechtsanwaltsordnung. 
R.G. = Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen. 
R.G.B1. = Reichsgesetzblatt. 
R.J.K. = Reichsjustizkommission. 
R.O.H.G. = Reichsoberhandelsgericht. 
R.V. = Reichsverfassung.' 
S.A. = Sächsisches Archiv für bürgerl. Recht und Prozefs, hrsg. von 

Hoffmann,  Sommerlatt, Wulfert  (S. 149). 
Seuffert  = Seuffert,  Kommentar zur Z.P.O., 10. Aufl. 1905. 
Seuff.-A.  = Archiv f. Entsch. der obersten Gerichte, hrsg. von Seuffert. 
Skonietzky-Gelpcke = Skonietzky und Gelpcke, Kommentar zur Z.P.O. (Neu-

bearb. von Wilmowsky-Levy, vgl. u.), 1905 (im Erscheinen). 
St.P.O. = Strafprozefsordnung. 
Strafs.  = Strafsenat. 
Struckm.-K. = Struckmann u. Koch, Kommentar zur Z.P.O. (vgl. S. 149); 

8. Aufl. 1901. 
V. oder V.O. = Verordnung. 
V.U. = Verfassungsurkunde. 
Wach, Hb. = Wach, Handb. des deutschen Civilprozefsrechts,  1. Bd. 1885. 
Wach, Vortr. = Wach, Vorträge zur Reichscivilprozefsordnung 1879. (2. Auf-

lage 1896.) 
Weismann=Weismann, Lehrbuch des deutschen Zivilprozefsrechts,  2 Bde., 

1903. 1905. 
Wetzell = Wetzell, System des gemeinen Civilprozeferechts,  3. Aufl. 1879. 
Wilm.-Lev. = v. Wilmowski und Levy, Kommentar zur C.P.O., 7. Aufl. 1895. 
Z.P. = Zivilprozefs. 
Z.P.O. = Zivilprozefsordnung. 
Z.S. = Zivilsenat. 
Z. oder Z. f. Z.P. = Zeitschrift  für Zivilprozefs, begr. von Busch, hrsg. von 

Vierhaus und Schultzenstein. 



Einleitung. 
Bedeutung und Gegenstand des Zivilprozefsrechts. 

§ ι. Zivilprozefs und Zivilprozefsrecht. 
I . Die Aufgabe des Zivilprozesses. Das Leben der mensch-

lichen Gesellschaft erzeugt für die Einzelpersönlichkeit unter 
allen Bedingungen und auf allen Entwicklungsstufen des Da-
seins das Bedürfnis,  sich in ihrem Lebens- und Verkehrskreise 
gegen Eingriffe  zu schützen. Das Privatrecht teilt dem Einzelnen 
nach Mafsgabe der Rechtsüberzeugung der sozialen Gruppe, in 
der er lebt, die Herrschaftssphäre  seiner Wirtschafts-,  Familien-
und sonstigen Personenbeziehungen zu. Aber einen Schutz, eine4 

Sicherung und Verwirklichung der Privatrechtssphäre bietet das 
Privatrecht selbst nicht. Von Natur ist der Mensch vielmehr 
darauf angewiesen, zur Geltendmachung seiner privatrechtlichen 
Interessen sich der eigenen physischen Kraft  zu bedienen und die 
individuelle Überzeugung von seinem Recht zur Geltung zu bringen. 
Im Laufe der Zeit bestreben sich sodann die politischen Ver-
bände, zu denen sich die Gesellschaftsgruppen äufserlich organi-
sieren, immer entschiedener, die Eigenmacht einzuschränken und 
schlieislich ganz zu unterdrücken; sowohl im Interesse der 
Einzelbürger, die zu schwach sind, um die selbsttätige Verwirk-
lichung ihrer privatrechtlichen Bedürfnisse durchzusetzen, als 
auch im Interesse der Gesamtgesellschaft, die unter fortwährenden 
Ordnungs- und Friedensstörungen durch eigenmächtige Rechts-
händel naturgemäfs leiden mufs. Der Kampf der Gesellschaft 
gegen die Selbsthilfe hat aber nur dann Aussicht auf Erfolg, 
wenn die Gesellschaft gleichzeitig einen Ersatz für diese bietet. 
Es erwächst ihr deshalb die Notwendigkeit, eine für alle Bürger 
gleichmäfsig zugängliche Veranstaltung zum Schutz des Privat-
rechts vorzukehren. So entsteht der Z i v i l p r o z e f s , die 
Z i v i l r e c h t s p f l e g e , die Z i v i l j u s t i z , d. h. die a l l g e m e i n 
zugäng l i che E i n r i c h t u n g zum P r i v a t r e c h t s s c h u t z 

R i c h a r d S c h m i d t , Leh rbuch des Ziv i lprozefsrechts.  2. Auf l . 1 
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der B ü r g e r , die R e c h t s s c h u t z a n s t a l t fü r das Geb ie t 
der p r i v a t r e c h t l i c h e n B e z i e h u n g e n 1 . 

I I . Die Aufgabe des Zivilprozefsrechts.  Von den gekenn-
zeichneten Bedürfnissen der Individuen und aus den gesellschaft-
lichen Versuchen zu ihrer Abhilfe nimmt ein eigenartiger Kreis 
von Rechtsnormen, das Zivilprozefsrecht,  seinen Ausgang. 

Seine nächste Aufgabe ist es von jeher gewesen und ist es 
noch heute, der s t a a t l i c h e n O r g a n i s a t i o n der Menschen 
die Mach t und zwar eine ausschliefsliche, jede Eigenmacht der 
Einzelnen zurückdrängende Mach t z u r P r i v a t r e c h t s p f l e g e 
zu erteilen. Das Zivilprozefsrecht  ordnet die Existenz von Ge-
richten, d. h. von Personen, die durch bindende Willensaussprüche 
(Urtei le) , oder durch äufsere Zwangseingriffe  ( V o l l s t r e c k u n g ) 
den rechtsuchenden Bürgern, den P a r t e i e n , Sicherheit und 
Genufs ihrer Privatrechtssphäre verschaffen.  Ihrer schützenden 
Tätigkeit werden die Parteien unterstellt. Dafür müssen sie 
sich im tätigen Betrieb und Verfolg ihrer beiderseitigen Rechts-
ansprüche an die Mitwirkung der Gerichte und an die für den 
sachgemäfsen gerichtlichen Verkehr gegebenen Formen binden. 

Aber eben aus dem Verhältnis, das auf solche Weise entsteht, 
erwächst eine andere, von vornherein nicht minder bedeutsame 
Aufgabe des Prozefsrechts.  Indem sich die Bürger des Schutzes 
der Zivilgerichte bedienen, werden sie von deren Macht ab-
häng ig . Die Gefahr entsteht, dafs die Handlungen, die zum 
Ausgleich des Streits der Privaten und zur Verwirklichung des 
Privatrechts dienen sollen, aus bösem Willen oder aus Nachlässig-
keit vom Gegner oder vom Gericht nicht, wie erwartet wird, zur 
Erfüllung der Forderungen der objektiven Gerechtigkeit gebraucht, 
sondern im Gegenteil zur Bedrückung des Einzelnen mifsbraucht 
werden, sei es in dem egoistischen Interesse einer der Parteien, 
sei es im Interesse der politischen Macht, des fiskalischen Ge-
winns, des Klassenegoismus oder anderer öffentlicher  Interessen, 
die dein Prozefszweck fremd sind. Infolgedessen inufs hier, wie 
überall, wo verschiedene Willensträger sich zu beeinträchtigen 
drohen, die Rechtsordnung eintreten, um die Partei- und Gerichts-
tätigkeit bindend anzuleiten und zu beschränken und dadurch 
die Verwirklichung des anzustrebenden Ideals einer guten und 
zweckgemäfen Zivilrechtspflege möglichst zu befördern.  Die 
Rechtsordnung, d. h. der Inbegriff  der Regeln, die auf Grund der 
in einer menschlichen Gemeinschaft geltenden Überzeugung das 
äufsere Willensverhalten innerhalb derselben bindend bestimmt, 
erstreckt ihre Wirksamkeit auch auf das Gebiet der Zivilrechts-

1 Dabei geht aus dem Gesagten schon h e r v o r , dafs der Zweck des Rechtsschutzes 
h ierbe i doppe ldeut ig u n d zweise i t ig ist . E r bedeutet e inma l die W iede rhe rs te l l ung der 
ver le tz ten i n d i v i d u e l l e n Rechtspos i t ion des E i n z e l n e n w ie d ie V e r w i r k l i c h u n g der 
ob jek t i v r i ch t i gen Rechtslage i n der Gesel lschaft i m ( ö f f e n t l i c h e n )  Interosse der 
F r iedensbewahrung (vgl . über d ie Sonderung dieser beiden Gesichtspunkte Degenkolb, 
E in lassungszwang u n d U r t e i l s n o r m , 1877 S. J'j ff.  Laband , Staatsrecht dos D. Reichs, 
4. Auf l . Bd . 3 S. 349. Wach , Handb . I , 4). 



Verhältnis des Zivilprozefsrechts  zum Privatrecht und zum Staatsrecht. 3 

pflege. Ihre Aufgabe ist es, die Willenstätigkeiten, die auf den 
Zivilrechtsschutz hinarbeiten, so zu ordnen, dafs deren Ergebnis 
den Interessen aller Beteiligten wie denen der Gesellschaft mög-
lichst entspricht. 

So entsteht das Z i v i l p r o z e f s r e c h t ,  d. h. e in K r e i s 
von Rech tssä tzen , d ie d ie A n s t a l t der Z i v i l r e c h t s -
p f lege b indend rege ln . Dasselbe schliefst sich seinem 
Anwendungsgebiet nach aufs engste dem P r i v a t r e c h t oder 
Z i v i l r e c h t an; ja, im praktischen Rechtsleben bildet es so-
zusagen ein einheitliches Rechtsgebiet mit diesem. Denn nur 
die Anwendung der Privatrechtssätze in einem Verfahren,  das 
nach Mafsgabe der Prozefsrechtssätze  durchgeführt  wird, lassen 
schliesslich den sozialen Akt, an welchem die Beteiligten inter-
essiert sind, den A k t des P r i v a t r e c h t s s c h u t z e s , hervor-
treten. Da der Hauptteil der zivilrechtlichen Normen der Ge-
staltung und dem Gedeihen der w i r t s c h a f t l i c h e n Existenz 
des Menschen im Interessenkampf mit den Mitmenschen zu gute 
kommt, so läfst sich auch die Aufgabe des Zivilprozefsrechts  in 
dieser Hinsicht vorwiegend als eine w i r t s c h a f t l i c h e A u f -
gabe bezeichnen, und in der Tat sind es in erster Linie die ver-
schiedenen am wirtschaftlichen Verkehre beteiligten Volksklassen, 
städtischer und ländlicher Grundbesitz, industrielles Kapital und 
Arbeiterschaft,  Handel und Gewerbe, die am Dasein einer gut und 
rasch funktionierenden Ziviljustiz interessiert sind l. Gleichwohl zeigt 
das Vorausgehende, dafs i n n e r l i c h , seinem Gedankengehalte 
nach, das Zivilprozefsrecht  zum ö f f e n t l i c h e n  Recht gehört. 
Denn die Aufgaben, die ihm gesteckt sind, decken sich im Grunde 
mit den Aufgaben alles öffentlichen  Rechts, besonders des Staats-
rechts. Alle Teile und Regeln des Staatsrechts drehen sich um 
die Aufgabe, auf der einen Seite gewisse Einzelpersonen zu 
Organen des Staats zu erheben und sie demgemäfs mit über-
legener Macht zum wirksamen Handeln, vor allem zum Handeln 
mit Wirkung für die Untertanen des Staats, auszustatten, auf 
der anderen Seite aber die beteiligten Individuen gegen die 
Staatsorgane zu schützen, ihnen Sicherheit gegen übertriebenen, 
willkürlichen und nachteiligen Gebrauch der Staatsmacht zu ge-
währen. So bildet einerseits die Ermöglichung der öffentlichen 
Funktionen, die gemeinsame S i c h e r h e i t und W o h l f a h r t , 
anderseits die Selbstbeschränkung der öffentlichen  Gewalt in ihren 
Funktionen, die geregelte und für alle g l e i c h geregelte Sicher-
heit des Individuums, die F r e i h e i t und G l e i c h h e i t der 
Bürger gegenüber dem Staat, den Angelpunkt aller öffentlich-
rechtlichen Normen, mag es sich im besonderen um die staatlichen 
oder kommunalen Funktionen der Heeresorganisation, der Besteue-
rung, des Wegebaues, der Gesundheitspflege, der Schulverwaltung 

1 I n dioser Weise hat neuerd ings V i e r h a u s , über d ie sozialen u n d w i r t scha f t l i chen 
Aufgaben der Ziv i lprozefsgesetzgebung 1903 (Fstg. fü r Koch), S. 64 ff.  f o rmu l i e r t . 
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